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I. Gesetze und Verordnungen 
1. Diakonengesetz 

(Beschluß der Landessynode vom 27. Juni 1958) 

§ 1 

Das Amt des Diakons dient der Erfüllung der Auf:. 
gaben, die. sich aus dem diakonischen und missiona
rischen Auftrag der Kirche ergeben. Der Diakon übt 
seinen Dienst im Rahmen der Gesetze der Landes
kirche und einer Dienstordnung selbständig aus. 

§ 2 

Der Diakon kann seinen diakonischen und missio
narischen Dienst in folgenden Tätigkeitsbereichen in
nerhalb der Landeskirche ausüben: 

1. in einer Gemeinde als Gemeindediakon, 
2. in einem gesamtkirchlichen Dienst, 
3. · in der kirchlichien Verwaltung. 

§ 3 

(1) Die Aufgabe des Gemeindediakons umfaßt: 
a) diakonische Arbeit, insbesondere Gemeinde

pflege, Fürsorge, verantwortliche Mitarbeit im 
Helferkreis, Hausbesuche, Sammlungen; 

b) missiona,rische Arbeit, insbesondere Jugend
arbeit, Bibelarbeit, verantwortliche Mitarbeit im 
Kindergottesdienst, kirchliche Unterweisung; 

c) außerdem u. a. Vorbereitung und Durchführung 
von Gemeindeveranstaltungen. 

(2) Der Gemeindediakon führt seine Aufgaben in 
enger Zusammenarbeit mit dem Pfarramt durch. Da
nehen hat er .die Verbindung mit dem Amt für Ge
meindedienst, dem Jugendpfarramt und anderen Stel
len zu halten. 

(3) Der Kirchenvorstand erläßt eine Dienstord
ming auf Grund der Rahmendienstordnung des Lan
deskirchienrats. In der Dienstordnung werden die dem 
f?iakon in seiner Gemeinde gemäß § 3 Abs. 1 oblie
genden Aufgaben im einzelnen aufgeführt. Außerdem 
können dem Gemeindediakon durch die Dienstord-

nung weitere Aufgaben übertragen werden. Diese 
Dienstordnung bedarf dler GeneJ-..pügung des Landes
kirchenrats. 

(4) Die Tätigkeit des Diako1ls in einem gesamt
kirchlichen Dienst regelt sich nach dem besonderen 
Auftrag dieser Arbeit. 

§ 4 
(1) Als Diakon kann nur angestellt wer.den, wer in 

einer vom Landeskirchenrat anerkannten Diakonen
anstalt ausgebildet ist und die Abschlußprüfung die
ser Anstalt bestanden hat. 

(2) Außerdem soll er eine der nachstehenden Prü-
fungen zusätzlich bestanden haben: 

a) W ohlfahrtspflegerprüfung, 
b) kirchliche Religionslehrerprüfung, 
c) Prüfung für den kirchlichen Verwaltungs

.dienst, 
d) Abschlußprüfung als Kirchenmusiker mit 

mindestens dem Zeugnis der Kfasse C. 

(3) Der Diakon hat vor seiner Anstellung beizu
bringen: 

a) ein amtsärztliches Zeugnis darüber, dlaß er 
für die Ausübung seines Dienstes geeignet 
ist, 

b) ein polizeiliches Führungszeugnis. 

§ 5 
Zum Diakon kann nur berufen werden, wer noch 

nicht das 3.S. Lebensjahr vollendet hat. Ausnahmen 
bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenrats. 

§ 6 
Vor der Berufung in ein festes Amt wird der 

Diakon für ein J ah~ einer Kirchengemeinde zur Ein
arbeitung in s:eifien Dienst zugewi~sen. Ausnahmen 
bedürfen der Genehmigung durch den Landeskirchen
rat. Während dieses Jahres hat er ·die Stellung eines 

/' 
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Beamten auf Widerruf. Die Vorschriften des Kirch
lichen Besolidungsgesetzes finden Anwendung. 

§ 7 
(1) Die Stelle eines Diakons wird auf Antrag des 

Landeskirchenrats von der Landessynode begründet. 
(2) In der Kirchengemeinde wird die Stelle eines 

Gemeinde1diakons abwechselnd· vom Landeskirchen, 
rat nach Anhören des ·Kirchenvorstandes und durch 
Wahl des Kirchenvorstandes besetzt. Diese Wahl be
darf der Genehmigung des Landeskirchenrats. Die 
erste Besetzung nimmt der Landeskirchenrat vor. 

(3) Diakonenstellen sollen bevorzugt mit Diakonen 
des Rauhen Hauses besetzt wevden. 

(4) Der Diakon wird nach seiner Berufung in eine 
feste Ste1le in einem Gottesdienst nach agendarisch.er 
Ordnung in sein, Amt eingeführt. 

§ 8 
(1) über die lnnehaltung .der Dienstordnung wacht 

und entscheidet der Vorsitzer des Kirchenvorsta.111des 
bzw. ·der Leiter des gesamtkirchlichen Dienstes. Ihm 
ist der Diakon für sein Arbeitsgebiet verantwortlich. 

(2) Der Gemeindediakon nimmt an dien regelmä-
fügen Mitarbeiterbesprechungen teil. · 

(3) Die Teilnahme an .den vom Landeskirchenrat 
eingerichteten Kursen, Lehrgängen und Arbeitsge
meinschaften gehört zu den Dienstpflichten .des 
Diakons. 

§ 9 

(1) Der Diakon solL nicht vor vier Jahren im 
Dienste derselben Kirch~ngemeinde aus seinem Amt 
zu neuer Verwendung abberufen werden. Zur Ver
wendung nach § 2, Ziffer 2 kann dier Landeskirchen
rat von dieser Frist aibweichen. Vor der Abberufung 
ist der Kirchenvorstan1d oder der Leiter des gesamt
kirchlichen Dienstes zu hören. 

(2) Der Diak~n soll sich nicht vor vierjährigem 
Dienst in derselben Kirchengemeinde um eine freie 
Stelle .als Diakon in einer anderen Kirchengemeinde 
bewerben. 

. § 10 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1958 
in Kraft. 

Gleichzeitig treten d'ie §§ 1 bis 8 des Kirchlichen 
Gesetzes über die Anstellung von Gemeindediako
nen, Gemeindehelferinnen un1d Hilfskräften im 
Dienste der Kirchengemeinden vom 20. April 1938 in 
der Fassung vom 31. März 1943 (GVM 1943; Seite 3.0) 
außer Kraft. 

Hamburg, den 3. Juli 1958 

Der Landeskirch.en·rat. 

(235) H a g e m e i s t er, Vizepräsident 

2. Gemeindehelferinnengesetz 

(Beschluß der Landessynode vom 27.Juni 1958) 

§ 1 

Das Amt der Gemeindehelferin dient äer Erfüllung 
der Aufgaben, die sich aus dem diakonischen und 

, missionarischen Auftrag d!er Kirche ergeben. Die Ge-

meindehelferin übt ihren Dienst im Rahmen der Ge
setze der Landeskirche und einer Dienstordnung 
selbständig aus. 

§ 2 

Die Gemeindehelferin kann in folgenden Tätig
keitsbereichen innerhal:b der Landeskirche arbeiten: 

1. in einer Kirchengemeinde, 

2. in einem gesamtkirch~ichen Dienst. 

§ 3 

(1) Ihre Aufgaben in der Gemeinde sind im we-
sentlichen: 

SeelsorgerHche und karitative Arbeit, verant
wortliche Mitarbeit im Kindergottesdienst, 
kirchliche Unterweisung, Kinder-, Jugend- und 

. Frauenarbeit, Hausbesuche, 
Vorbereitung und Durchführung von Gemein
deveranstaltungen und missionarischen Dien
sten. 

(2) Die Gemeindehelferin führt ihre Aufgaben in
enger Zusammenarbeit mit dem Pfarramt durch. Da
neben hat sie dli.e Verbindung mit den kirchlichen 
Ämtern und Werken zu halten. 

(3) Der Kirchenvorstand erläßt eine Dienstord
nung auf Grund der Rahmendienstordnung des Lan
deskirchenrats. In der Dienstordnung werden die der 
Gemeindehelferin in ihrer Gemeinde gemäß § 3 Abs. 1 
obliegenden Aufgaben im einzelnen aufgeführt. 
Außerdem können der Gemeindehelferin durch die 

· Dienstord\nung weitere Aufgaben übertragen werden. 
Diese Dienstordnung bedarf der Genehmigung des 
Landeskirchenrats. 

(4) Die Tätigkeit der Gemeindehelferin in einem 
gesamtki;rchlichen Dienst regelt sich nach dem beson
deren Auftrag dieser Arbeit. 

§ 4 

(1) Die Gemeindehelferin muß VQ·r ihrer Anstel
lung den Nach weis erbringen, daß sie ein vom Lan
deskirchenrat anerkanntes Semihar zur Ausbildung 
von Gemeindehelferinnen besucht unid die Abschluß
prüfung dieses Seminars bestanden hat. 

(2) Die Gemeindehelferin hat vor ihrer Anstellung 
beizubringen: 

a) ein amtsärztliches Zeugnis darüber, daß sie 
für die Ausü:bun.g dieses Dienstes geeignet 
ist, 

b) ein polizeiliches Führungszeugnis. 

(3) Die Gemeindehelferin soll im ersten Jahr ihres 
Dienstes mindestens vier W ochcn im Land~skirch
lichen Amt für Gemeindedienst tätig sein. 

§ 5 

(1) Die Stelle einer Gemeindehelferin wird auf An
trag des Landeskiirchenrats von der Landessynode 
begründet. 

(2) In der Kirchengemeind1e wiiid die Stelle einer 
Gemeindehelferin atbwechsdn1d vom Landeskirchen
rat nach Anhören des Kirchenvorstandes und durch 



Wahl des Kirchenvorstandes besetzt. Diese Wahl be
darf der Genehmigung durch den Landeskirchenrat. 
Die erste Besetzung nimmt der Landeskirchenrat vor. 

(3) Für das Anstellungsv~rhältnis der Gemeinde
helferin gilt die Tarifordnung für Angestellte ent
sprechend. soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt. 

(4) Die Gemeind1ehelferin wird in einem Gottes
. dienst nach agendarischer Ordnung in ihr Amt einge

führt, wenn sie nach ihrer Abschlußprüfung min
destens 1 Jahr in einer Gemeinde tätig gewesen ist .. 

§ 6 

(1) über .die Innehaltung der Dienstordnung wacht 
und entscheidet der Vorsitzer ·des Kirchenvorstandes 
bzw. der Leiter des gesamtkirchlichen Dienstes. Ihm 
ist die Gemeindehelferin für für Arbeitsgebiet ver-
antwortlich. · 

(2) Die Gemeindehelferin nimmt an den regelmäßi
gen Mitarbeiterbesprechungen teil. 

(3) Die Teilnahme an den vom Landeskirchenrat 
~1 eingerichteten Kursen, Lehrgängen und Arbeitsge-" 

meinschaften gehört zu den Dienstpflichten der Ge
meindehelferin. Für die Weiterbildung in .den Aus
bildungsstätten od:er in einem Fachkursus soll der 
Gemeindlehelferin ein bezahlter, beim Landeskirchen
rat zu beantragender Sonderurlaub bis zu 8 Tagen im 
Jahr gewährt werden.· 

§ 7 
'(1) Die Gemeinidehelferin soll nicht .vor V'ier Jahren 

im Dienste ·derselben Kirchengemeinde aus ihrem Amt 
zu neuer Verwendung abberufen werden. Zur Ver
wendung nach § 2, Ziffer 2 kann der Landeskirchen
rat von .dieser Fr.ist abweichen. Vor der Abberufung 
ist der Kirchenvorstand oder .der Leiter des gesamt- · 
kirchlichen Dienstes zu hören. · 

(2) Die Gemeindehelferin sol1l sichl nicht vor vier
jährigem Dienst in derselben Kirchengemeinde um 
eine freie Stelle .als Gemeindehelferin in einer andleren 
Kirchengemeinde bewerben. 

§ 8 
Die Gemeindehelferin erhält eine Vergütung: 

Im ers,ten Jahr praktischer Tätigkeit nach der Ab
schlußprüfung in Höhe der Bezüge nach TO.A. 
Gruppe VIII, nach dem 1. Dienst_i.ahr in Höhe der 
Bezüge nach TO.A. Gruppe VII, nach 4 Dienstjahren 

·in Höhe der Bezüge nach TO.A. Gruppe VI b. 
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Nach Erreichen . dier Endgrundvergütung in der 
Gruppe VI b erhöht sich die Vergütung in Abstän
den von je zwei Jahren um zwei weitere Steigerungs
beträge von je DM 27,-. 

§ 9 
Die GemeindeheHerin soll eine a.bgeschlossene 

Wohnung in der Gemeinde haben. Für die Wohnung 
wird der Gemeindehelferin eine M.iete entsprechend 
den Bestimmungen für 1die nichtgeistlichen Beamten 
berechnet. 

§ 10 

Der Erholungsurlaub der Gemeindehelferin !beträgt 
nach mindestens sechsmonatiger Dienstzeit in der 
Hamburgischen Landeskirche 

vor dem vollendeten 40. Lebensjahr 
Jährlich 28 Kalendertage, 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 
jährlich 35 Kalendertage. 

§ 11 
Mit Rücksicht auf die Art ihres Dienstes scheidet 

die Gemeindehelferin bei Verheiratung unter Ein
haltung der Kündigungsfristen aus ihrem Dienst aus. 
Der Landeskirchenrat kann Ausnahmen befristet zu
lassen. 

§ 12 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1958 

in Kraft. · 
Gleichzeitig treten die §§ 9-20 des Kirchlichen 

Gesetze$ über die Anstellung von Gemein·dediakonen, 
Gemeindehelferinnen und Hilfskräften im Dienste 
der Kirchengemeindlen v01Ifi 20. April 1938 in der Fas
sung vom 31. März 1943 (GVM 1943, Seite 30) sowie 
das Gesetz betr. Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
über ·die Anstellung von Gemeindediakonen, Ge
meindehelferinnen und Hilfskräften im Dienste det 
Kfrchen-gemeiniden vom 31. März 1955 (GVM 1955, 
Seite 9) und ~as Gesetz betr. Änderung des Kirch
lichen Gesetzes über die Anstellung von Gemein·de
diakonen, Gemeindehelferinnen und Hilfskräften im 
Dienste der Kirchengemeinden vom 28. März 1957 
(GVM 1957, Seite 9) außer Kraft. 

H a m b u r g , den 3. Juli 1958 

Der Landeskirchenrat. 

(235) H a g e m e i s t e r , Vizepräsident 

II. Von der Landessynode 
Beschlüsse aus der Sitzung der Landessynode 

Die Landessynode hat in ihrer Sitzung vom 26. und 
27. Juni 1958 die nachstehenden Beschlüsse gefaßt: 

1. Das Diakonengesetz wurde in der vorgelegten Fas
sung angeno,mmen. 
(siehe unter 1) 

2. ·Das Gemeindehelferinnenges.etz wurde in der vor
gelegten Fassung angenommen. 
(siehe unter 1) 

3. Der Abschnitt III. - nebenberufliche Hilfskräfte 

Hilfskräften im Dienste der Kirchengemeinden 
vom 20. April 1938 in der Fassung vom 1. April 
1943 (GVM 1943, S. 30) wurde mit Wirkung vom 
1. April 1958 außer Kraft gesetzt. 

4. An Stelle der verstorbenen Synodalen Frau Elise 
Heilbronn wurde Frau O.berstudiend!irektorin 
Karla Prieß in die Landessynode gewählt. 

Hamburg, den 3. Juli 1958 

_:._ .des Kirchengesetzes über die Anstellung von 
Gemein.dediakonen, Gemeindehelferinnen und (152) 

Der Landeskirchenrat 

Hage meister, Vizepräsident 



Seite 44 

III. Verwaltungsanordnungen 
Richtlinien für die Instandsetzung uncD U nterhal

tung von Amts- und Dienstwoh~1mgen 

1. Instandsetzungsarbeiten an Dach und Fach 
Nachstehend sind die Arbeiten ~ufgeführt, deren 

Durchführung auf Antrag nach Anerkennung und 
fachlicher Prüfung aus Mitteln des Voranschlages der 
Kirchenhauptkasse erfolgt. 
a) Unterhaltung des Daches einschl. Regenrinnen 

und Abfallrohren, sowie des Außenmauerwerks 
einschließlich aller Holzteile. 

b) ·Außenanstrich. Außenanstriche mit 01-, Mineral
und Kasein-Farben dürf~n frühestens nach 5 Jah
ren und andersartige Anstriche frühestens nach 3 
Jahren erneuert werden, wenn dieses notwendig 
ist. 

c) Instandhaltung der Heizanlage, Warmwasserver
sorgung und der Installation. Ölfeuerung kann 
vorgesehen werden, wenn persönliche, wirtschaft
liche und technische Gründe dieses rechtfertigen. 

d) Ausbesserungsarbeiten am Innenmauerwerk und 
an Decken. 

e) Elektrische InstaHation, soweit sie vorhanden und 
überholungsbedürftig ist. Die Neuanlage von 
Sonderbrennstellen ist, sofern sie nicht dienstlich 
notwendig ist, vom Wohnungsinhaber zu tragen. 

f) Instandhaltung der Fußböden. Versiegelung diarf 
nur bei abgelagerten Hartholzfußböd:en ,durchge
führt werden, wenn eine schonende Behandlung 
gewährleistet ist. (Fußbodenhela,g, Abschleifen).. 

g) Bauliche Überholung von Fenstern und Türen 
(Tischlerarbeiten). 

h) Instandhaltung und Anstrich der Umzäunung. 

II. D~korative Arbeiten 

Allgemeines 
Dekorative Arbeiten werden nur im Rahmen der 

nachfolgenden Bestimmungen und n:ur, wenn ihre 
Durchführung auf Grund des Zustandes d~r Räume 
ersichtlich notwendig ist, ausgeführt. 
a) Die dekorative Instandsetzung der Räume ist 

Sache ·des \Vohnungsinhabers, einschließlidi, Sau
berhalten und Kalken des Kellers, mit Ausnahme 
folgender Räume: 
1. Diensträume wie Amtszimmer, ·Wartezimmer 

usw., 
2. Flur, 
3. Küche, 
4. Bad und\ Toilette. 

b) In anderen Räumen werden dlekoriative Arbeiten 
nur dann übernommen, wenn sie Folge nicht vom 
Wohnungsoinhaber verschuldeter baulicher Schä
den sind. 

c) Dekorative Arbeiten mit Biniderfarben-Anstrichen 
werden in Küche und Ba.d frühestens alle 3 Jahre, 
Tapeten undJ ölfarbenanstriche in Amtsräumen, 
Wartezimmern und Fluren frühestens alle 5-8 
Jahre erneuert. 

dl) Tapeten 
Die Kosten für Tapeten in Amtsräumen, Warte
zimmern und Fluren werden von der Landeskirche 
übernommen. Dabei gilt als Höchstpreis für 1 
Rolle ein Satz von DM 3,50. Wünscht ein Woh
nungsinhaber eine teurere Tapete, so hat er die 
Mehrkosten zu tragen. In Wohnräumen wer.den 

die Kosten für Tapeten nur übernommen, wenn 
die alte Tapete auf Grund von baulichen Schädlen 
~rneuert werden muß. Es gilt hier der gleiche Satz 

. von DM 3,50 (für die Normal-Rolle), ·der über
nommen wird~ 

e) Erstmalige Instandsetzungen 
Erstmalige Dekorationen in allen Räumen erfolgen 
nur im Falle des Wohn.ungswechsels. Ein An
spruch auf d1ie Renovierung aller Räume besteht 
nicht, wenn der Erhaltungszustandl zum Zeitpunkt 
des Einzuges nach Ansicht dler prüfenden Stelle 
ausr·eichend ist. Bei allen Neudekorationen werden 
von ·der Landeskirche die Kosten für einen nor
malen Anstrich oder ,das Kleben der Tapeten in 
Privaträumen übernommen. In besonderen Härte
fällen, die sich aus der Größe einer Dienstwoh
nung ergeben können, entscheidet .das Präsidium 
des Landeskirchenrates. 

III. Umbauarbeiten und bauliche Verbesserungen 
Umbauarbeiten dürfen nur in zwingenden Grün- ( 

den beantragt wer.den. Von der Landeskirche werden " 
übernommen: 

Doppel- oder schallhemmende Türen in Amtszim
m~rn, Doppelfenster in folgenden Ausnahmefällen: 
in Amts-, Wohn- und Schlafräumen bei starker Ge
räuschbelästigung durch Verkehr, 
oder, wenn infolge von eindringender Kaltluft eine 
wesentliche Einsparung der Heizkosten zu erwarten 
ist, bzw. die Räume aus gesundheitlichen Gründen 
der Verbesserung bedürfen. 

Umbauarbeiten zur Unterbringung von Untermie
tern und verheirateten Kindern werden aus Etatmit
teln nicht durchgdührt. 

IV. Instandhaltung d·er Gärten 
Die Landeskirche übernimmt die Instandhaltung in 

der Weise, daß für Vordergärten je nach Art der 
Gestaltung jährlich ·ein laufender Instandhaltungs
betrag zur Verfügung steht. Die Unterhaltung und 
Bepflanzun1g des Hintergartens ist gruncMsätzlich Sache 
des Wohnungsinhabers. In Ausnahmefällen (hei 
Wohnungswechsel und dgl.) kann auf Anordnung 
des Landeskirchenrats der Bautrupp für die erste 
grobe Instandsetzung eingesetzt werden. 

V. Einbauküchen 
Bei Neubauten können in kleinen Küchen Einbau

möbel vorgesehen werden. Bei allen vorhandenen 
Dienstwohnungen besteht grundsätzlich ein Anspruch 
auf nachträglichen Einbau derartiger Möbel nicht. 

VI. Waschmaschinen 
Für die Beschaffung elektrischer Waschmaschinen 

werden den Pastoren auf Antrag zinslose Darlehen 
zur Verfügung gestellt. Eine bauseitige Lieferung von 
Waschmaschinen erfolgt lediglich in den Fällen, in 
denen aus baulichen Gründen der Einbau einer 
\Vaschlküche nicht möglich ist oder durch den Fortfall 
einer Waschküche eine größere Summe erspart wer-

den kann. VII. Kühlschränke 

Die Beschaffung von Kühlschränken ist in }edem 
Fall Privatsache der Wohnungsinhaber. 

Hamburg, den 27. Juni 1958 
Der Landeskirchenrat. 

(500) · I-I: a g e m e i s t e r , Vizepräsident 
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IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
Einweihung der Nathanaelkirche 

Am 2. Sonntag nach Trinitatis, 15. Juni 1958, wurde 
die neuerbaute Nathanaelkirche in der Kirchenge-

mein.de Horn von Landesbischof D. Herntrich ge
weiht und ihrer Bestimmung übergeben. 
.(510) 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenrats vom 10. 
Juli 1958 ist der Hilfsprediger Ernst Erwin Pioch mit 
Wirkung vom 1. Juli 1958 zum Pastor berufen und 
zur Verfügung des Landeskirchenrats gestellt worden. 
Er erhält die Amtsbezeichnung „Pastor der Landes
kirche". Pastor Pioch ist dem Jugendpfarramt zur 
Dienstleistung zugewiesen worden. 
(202) 

.Die in der Kirchengemeinde St. Johannis-Eppen
dorf freie Pfarrstelle ist auf Grund § 27 (2) der Ver
fassung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham
burgischen Staate vom 30. Mai 1923 mit Pastor Dr. 
Heinz-Dietrich Groß, .z. Zt. Burg in Dithmarschen 
besetzt wor.den. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Dr. Groß mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1958 in dieses Amt berufen. 
(202) 

Pastor Reinhold Gerber, Kirdl)engemeinde Alt
Barmbek, wurc.De am 6. Sonntag nach Trinitatis, 13. 
Juli 1958, durch Lan1desbischof D. Herntrich in sein 
Amt eingeführt. 

Landesbischof D. Herntrich legte s.einer Einfüh
rungsansprache J es. 43, Vers 1, zugrunde. 

P.astor Gerber pred.igte über Apostelg. 8, .Viers 
26-40. 
(202) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Pastor Dr. Gebhard v. Krosigk, Landeskirchliches 
Amt für Gemeindedienst, ist mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1958 mit ·der kommissarischen Wahrneh
mung der Seelsorge an .dien Pati1enten der Lungenheil
stätte in Edmundsthal-Siemerswalde beauftragt wor
den. 
(202) 

Der Landeskirchenrat hat ·die freie Gemeindehelfe
rinnensteUe in der Kirchen:gemeinde Bergedorf mit 

Wirkung vom 15. Juni 1958 mit der Gemeindehelfe
rin Erika Heyer besetzt. 
(235) 

Der Landeskirchenrat hat die freie Gemeindehelfe
rinnenstelle in der Kirchengemeinde St. Johannis
E ppendorf mit Wirkung vom 1. August 1958 mit der 
Gemeindehelferin Käthe Böhlk hesetzt. 
(235) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Winter
hudle hat die fre·ie Gemeindehelferinnenstelle .mit der 
Gemeindehelferin Ilse Dierksmeier besetzt. 

Der Landeskirchenrat hat die Anstellung mit Wir- · 
kung vom 1. Oktober 1958 genehmigt. 
(235) 

4. Zuweisungen von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Pastor i. R. Werner Brückner hat auf die Rechte 
des .geistlichen Standes verzichtet. 
(202) 

"li~ . 

Pastor Dr. Klaus T uchel, Hauptkirchengemeinde 
St. Katharinen, ist unter Verzicht auf die Rechte ·des 
geistlichen Standes mit Ablauf des 31. Juli 1958 aus 
d\em Dienst der Hamburgiscl~n Landeskirche .aus
geschieden. 
(202) 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1958 werden .auf 
ihren Antrag ·in den Ruhestand versetzt: 

Pastor Wiilhelm Hunzinger, Kiirchengemeinde 
Apostelkirche 
Pastor Dr. Gebharid v. Krosigk, Lan-deskirch
liches Amt für Gemeindedienst 
Pastor Max Kunze, Kirchengemeinde St. Pauli
Nord 
Pastor Johannes Schoene, Kirchengemeinde Eims
büttel 
Pastor Oscar Schulze, Kirchengemeinde St. Pauli
N ord„ 

(202) 
6. Todesfälle 

VI. Mitteilungen 
Kollektenergebniss.e (siehe Seite 46) 
(361) 

VII. Berichtigungen 

Herausgegebep vom LandeskirchePrat der EvaPg.•luth. Kirche im I-lamburgischen Staate. Phönix•Druck, Hamburg 4. 700. 6. 58. 
~ 
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Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri „ . , ........ • • · • • 
2. St. Nikolai ••••.••••••••.. 
3. St. Katharinen ••.••••••••• 
4. St. Jacobi .••••••.•••••••• 
5. St. Michaelis ••••••••••.••. 
6. St. Pauli•Siid •••••.••••••• 
7. St. Georg ..• „ .. „.„„ „. 
8. Finkenwerder ••••••••••••• 
9. Moorburg ••••••••••••• • •• 

II. Westkreis 
10. St. Pauli•N ord •••••• , ••••• 
11. Eimsbüttel ................. . 
12. , , •Apostelkirche ... . 
13. „ •St. Stephanus .... . 
14. Harvestehude ••••••••••••• 
15. St. Andreas, ••• ,,., ••••••• 
16. Hoheluft ••••••••••• , ••••• 

HI. Ostkreis 
17. St. Gertrud ••••••••••••.•• 
18. Uhlenhorst •••.•.••••••.•• 
19. Eilbek•Friedenskirche .•••••• 
20. EilbekNersöhnungskirche .•• 
21. Alt•Barmbek •••••••••••••• 
22. West•Barmbek , , , , • , , • , ••• 
23. NordeBarmbek •• , , , ••••• , • 
24. St. Gabriel ••••............ 
25. Du1sberg ........••••••••• 

IV. Südkreis 
26. Borgfelde ••••••••••••••.• 
27. St. Annen ••••• , •••••••••• 
28. Hamm •.••••••••••••••• •. 
29. Siid•Hamm , •••••••••.••.• 
30. Horn •••••••••••••••••••• 
31. St. Thomas„ „ „. „ ..... 
32. Veddel. ••••• <f· ••••••••••• 

V. N o:rdkreis 
33. St. Johannis-Eppendorf •••• 
34. St. Martinus- „ .... 
35. Groß•Borstel, ••••••••••••• 
36. Winterhude, •••••••••••••• 
37. Epiphanien .............. . 
38. Nord.Winterhude •••••••••• 
39. Alsterdorf ................. . 
40. Ohlsdorf ••••••••.......... 
41. Fuhlsbüttel . „ „ „ .. „ .•••• 
42. Hummelsbüttel •••••••.•••• 
43. KleinoBor~tel. •.•• _; ••••••••• 
44. Langenhorn ••• · .•••• , • , •••• 

VI. 
Kirchenkreis Bergedorf 

45. Bergedorf ••••••••• , •••••• 
46. Altengamme •• , • , , • , •• , ••• 
47. Geesthacht •••••••••••••••• 
48. Kirchwerder ••••••••••••• ·• 
49. Neuengamme • , ••••• , ••••• 
50. Curslack •••••.•••••••• · • • 
51. Allermöhe .• , ••.••..•••••• 
52. Billwerder a. d. Bille ••••••• 
53. Nettelnburg •••••••••••••• 
54. Moorfleet .•••••••••••••• , • 
55. Ochsenwerder., ••••••. , ••• 

VII. 
Kirchenkreis Cuxhaven 

56. Ritzebüttel. ••••••••••••••• 
57. Groden • , ••••.• , , •••••.•• 
58. Döse • , •• , ••••. , ••••.•...• 

Sahlenburg , . , ••• , •• , ••. , , 
59. Alt•Cuxhaven ••••••• , ...•• 

VIU. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

60. Flußschiffergemeinde ..... . 
61. Schröderstift ............... . 
62. Seemannsmission .......... . 

Krankenhäuser •. , ••••.•. 

(361) 
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